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Titel Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)

Amtliche Abkürzung ADR

Normtyp Staatsvertrag

Normgeber International

Gliederungs-Nr. Keine FN

Art. 4 ADR

1. Jede Vertragspartei behält das Recht, das Einbringen [die Einfuhr] gefährlicher Güter in ihr Gebiet aus anderen
Gründen als denen der Sicherheit während der Beförderung zu regeln oder zu verbieten.

2. Fahrzeuge, die beim In-Kraft-Treten dieses Übereinkommens auf dem Gebiet einer Vertragspartei im Verkehr
gewesen oder innerhalb von zwei Monaten seit diesem Zeitpunkt in den Verkehr gekommen sind, dürfen innerhalb
von drei Jahren seit dem Tage dieses In-Kraft-Tretens gefährliche Güter im internationalen Verkehr auch dann
befördern, wenn ihre Bauart und ihre Ausrüstung den Bedingungen der Anlage B für die Beförderung nicht völlig
entsprechen. Sonderbestimmungen der Anlage B können diese Frist abkürzen.

3. Die Vertragsparteien behalten das Recht, durch zwei- oder mehrseitige Sonderabkommen zu vereinbaren, daß
bestimmte gefährliche Güter, die nach diesem Übereinkommen von der Beförderung im internationalen Verkehr
ausgeschlossen sind, unter gewissen Bedingungen im internationalen Verkehr auf ihren Gebieten befördert
werden dürfen oder daß gefährliche Güter, die nach diesem Übereinkommen im internationalen Verkehr nur unter
besonderen Bedingungen befördert werden dürfen, zur Beförderung im internationalen Verkehr auf ihren Gebieten
unter Bedingungen zugelassen werden, die leichter sind als die Bedingungen der Anlagen dieses
Übereinkommens. Die nach diesem Absatz in Betracht kommenden zwei- oder mehrseitigen Sonderabkommen
werden dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mitgeteilt, der sie den Vertragsparteien bekanntgibt, die
diese Abkommen nicht unterzeichnet haben.
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